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Ein Richter steht selbst vor Gericht
OBWALDEN Haftet ein Unternehmer, wenn  
Unterfirmen die Vorschriften über Sicherheit und  
Sozialabgaben nicht einhalten? Ein Betroffener wollte 
es genau wissen und akzeptierte einen Strafbefehl 
nicht. Das Kantonsgericht gab ihm grösstenteils Recht.

MARKUS VON ROTZ 
markus.vonrotz@obwaldnerzeitung.ch

Wäre es nach den Anträgen der für 
den Prozess entschuldigten Staatsanwäl-
tin gegangen, hätte es eine dicke Schlag-
zeile gegeben: Ein Unternehmer, mehr-
facher Verwaltungsrat und selber In-
haber eines Richteramtes, muss eine auf 
zwei Jahre bedingte Strafe von 330 000 
Franken sowie 10 000 Franken Busse 
zahlen, weil er Aufträge an vermeintlich 
scheinselbstständige Firmen erteilte und 
Sozialversicherungsabgaben nicht be-
zahlte. Dazu kommt es nun aber nicht. 
Doch der Reihe nach: 2011 wurde in 

Herisau eine Baustelle der Firma D. von 
A. W.* kontrolliert. Er hatte die Altlasten-
Sanierungsarbeiten aber – wie so oft – an 
zwei Unterakkordanten aus der Branche 
weitervergeben. 

Strafbefehl nicht akzeptiert
Durch diese Vermittlung an «Schein-

selbstständige» habe er die Meldepflicht 
an die Ausgleichskasse verletzt und sich 
der Beitragspflicht (AHV, Pensionskasse 
usw.) «vollständig» entzogen. Ferner 
habe er mehrfach gegen die Bauarbeiter-
verordnung verstossen, indem er meh-
rere Mitarbeiter und Aushilfen nicht zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-

suchung bei der Suva angemeldet habe. 
So lauteten die Vorwürfe nach der Ins-
pektion. Diese Vorwürfe flossen 2013 in 
einen Strafbefehl ein. Den akzeptierte 
W. nicht und stand darum am Freitag 
vor Kantonsgericht. 

«Alle Schritte unternommen»
«Ich will mir das nicht bieten lassen, 

darum wollte ich vor Gericht und mich 
durch einen Anwalt vertreten lassen», 
sagte er an der Verhandlung. «Ich habe 
immer alles sauber bezahlt.» Und der 
Verteidiger betonte: «Sein Verhalten ist 
vorbildlich und geht weit über seine 
Pflichten hinaus.» Für ihn war klar: Der 
Angeklagte sei von allen Straftaten frei-
zusprechen – unter Kostenfolge für den 
Staat – und das Verfahren ganz einzu-
stellen. Und sollte das Gericht die Vor-
würfe dennoch gutheissen, sei er trotz-
dem freizusprechen. Denn weder Absicht 
noch Vorsatz, wie vom Gesetz verlangt, 
seien erkennbar. W. habe «alle ihm mög-
lichen Schritte unternommen, um sich 
zu vergewissern, dass die von ihm be-
auftragten Firmen als selbstständig gel-

ten und ihren sozialversicherungsrecht-
lichen Pflichten nachkommen». 

Selbstständig oder nicht?
Die knapp einstündige Befragung 

durch den Gerichtspräsidenten drehte 
sich vor allem darum, ob W.s Firma D. 
mit selbstständigen Drittfirmen oder 
Scheinselbstständigen zusammenge-
arbeitet habe. Das sei relevant, weil laut 
einem Suva-Schreiben bei der besagten 
Kontrolle nicht alle Mitarbeiter recht-
mässig gemeldet beziehungsweise rich-
tig ausgebildet gewesen seien. 

Die zwei Firmen finde man im Han-
delsregister, sie hätten eigene Lokalitäten 
und Angestellte, so der Verteidiger. Aus 
der Tatsache, dass sie zu gewissen Zei-
ten 60 bis 90 Prozent der Aufträge von 
der Firma D. erhielten, könne keine 
Abhängigkeit abgeleitet werden und 
sicher nicht die Behauptung, W. sei 
selber Arbeitgeber dieser Angestellten 
und müsse für Versicherungsbeiträge 
aufkommen. Zum erwähnten Suva-
Schreiben sagte W., es sei damals Praxis 
gewesen, dass immer ein zertifizierter 

Vorarbeiter vor Ort sein müsse. Dieser 
sei denn auch sein direkter Ansprech-
partner gewesen. Alles andere sei jeweils 
Sache des Unterakkordanten gewesen. 
Er habe ja auch deren Angestellten nie 
Löhne bezahlt. Und laut dem Verteidiger 
beglichen besagte Firmen die Sozial-
abgaben für ihre Leute, wovor sich W. 
gedrückt haben soll.

Das Gericht sprach W. von allen Vor-
würfen in Sachen Sozialversicherungs-
abgaben frei. Die beantragte sechsstellige 
Geldstrafe fällt ganz weg. Er muss einen 
Fünftel der Verfahrens- und Anwaltskos-
ten sowie 10 000 Franken Busse bezahlen. 
Letztere wurde ihm auferlegt, weil das 
Gericht eine gewisse Scheinselbstständig-
keit der Firmen annahm. Sie seien nur 
teilweise für Altlastensanierung lizenziert 
gewesen und hätten ohne W.s Firma ihre 
Aufträge direkt nie erhalten. Der Beschul-
digte teilt diese Meinung nicht, akzeptiert 
das Urteil aber. Sollte die Staatsanwalt-
schaft appellieren, werde er aber notfalls 
bis vor Bundesgericht gehen.

* Namen der Redaktion bekannt

Kleine Luftseilbahnen kämpfen um ihre Existenz
NIDWALDEN Mehrere kleine  
Seilbahnen müssen für viel 
Geld saniert werden. Für die  
Betreiber eine schier unlösbare 
Hürde. Nun wollen sie den 
Kanton um Hilfe bitten. 

In kleinen, roten Gondeln gehts vom 
Fell oberhalb von Wolfenschiessen hi-
nauf zum Spies. Dann wirds noch aben-
teuerlicher. Der Gast steigt in ein offenes 
Holz-Blech-Gefährt, um hoch auf die 
Alp Sinsgäu zu gelangen. Nidwalden ist 
voll von solchen originellen Kleinluft-
seilbahnen, die maximal acht Personen 
befördern. Viele sind zu Zeiten gebaut 
worden, als höher gelegene Höfe noch 
nicht mit Strassen erschlossen waren. 
Kinder benutzen diese Bahnen auf 
ihrem Schulweg. Aber auch Wanderer 
steigen ein, um ihren Weg abzukürzen 
oder das Adrenalin ansteigen zu lassen. 

Indes: Die Zukunft dieser Mini-Seil-
bahnen ist ungewiss. Viele sind in die 
Jahre gekommen. Teure Reparaturen ste-
hen an. «Auf unsere Alpgenossenschaft 
kommen Kosten von 10 000 Franken zu, 
um den Betrieb für die nächsten zwei 
Jahre aufrechtzuerhalten», meint Alois 
Odermatt, der als Erster Bannwart die 
eingangs erwähnte Seilbahn Spies–Sins-
gäu mit Baujahr 1979 verwaltet. Eine 
Gehänge- und Laufwerkrevision steht 
bevor. Je nachdem fallen teure Repara-
turen an. «Manchmal haben wir das 
Gefühl, die gesetzlichen Vorschriften sei-
en lediglich auf grosse Seilbahnen aus-
gelegt», meint Alois Odermatt. Natürlich 
sei ihm aber bewusst, dass die Sicherheit 
der Gäste an oberster Stelle stehe. 

Bei Wanderern sehr beliebt
Die Kosten aber seien für die Betrei-

ber von derartigen Bahnen, vielfach 
Landwirte, eine grosse Belastung. So 
auch für Klara von Büren, die mit ihrem 
Mann das Restaurant Langbodenstübli 
in Wiesenberg führt. Sie müssten gar 
rund eine halbe Million Franken in die 
Erneuerung der Seilbahn aufs Eggli 
stecken. «Das rentiert nicht.» Ende Som-
mer sei Schluss. 

Weil im Fall von Alois Odermatt mitt-
lerweile eine Erschliessungsstrasse ge-
baut wurde, gibt es keine landwirtschaft-

lichen Beiträge mehr vom Kanton. Auch 
hier lag die Stilllegung der Bahnen 
bereits in der Luft. «Doch verschiedene 
Leute kamen auf mich zu und drückten 
ihren Wunsch aus, die Seilbahnen zu 
erhalten», erzählt er. «Vor allem touris-
tisch wäre die Stilllegung ein Verlust. 
Ohne die Bahn sind viele beliebte Wan-
derrouten gar nicht mehr möglich.» 

Kampf gegen Überreglementierung
Alois Odermatt setzt sich nun aktiv in 

einer Arbeitsgruppe ein, der auch Nik-
laus Reinhard, Vorstandsmitglied der 
Genossenschaft der Dallenwil-Wiesen-
berg-Bahn angehört. «Wir wollen beim 
Kanton vorstellig werden und eine Lö-
sung suchen, um den Betrieb länger-
fristig aufrechterhalten zu können. Es 

wäre schade, wenn solche Bähnli mit 
der Zeit von der Landkarte verschwin-
den – vor allem für den Tourismus», 
meint der Hergiswiler FDP-Landrat, der 
sein Engagement mehr mit Solidarität 
denn als Betroffener begründet. Weite-
re Seilbähnli-Besitzer sollen zur Gruppe 
stossen, die erste Versammlung ist auf 
Mitte November geplant. Dann will man 
das weitere Vorgehen besprechen. «Sol-
che Kleinseilbahnen sind Kulturgut und 
muss man erhalten», so Reinhard. Zu-
dem wolle er auch seine Haltung gegen 
die «allgemein grassierende Überregle-
mentierung» zum Ausdruck bringen.

Zukunft von Bergbetrieben offen
Urs Braschler, im Kanton Nidwalden 

für die Konzession der Kleinseilbahnen 

zuständig und Präsident des Interkan-
tonalen Konkordats für Seilbahnen und 
Skilifte (IKSS), macht mehrere Gründe 
für die Probleme aus. Bahnen, die vor 
40 oder 50 Jahren gebaut worden sind, 
zeigen Abnützungserscheinungen und 
müssen erneuert werden, um die Sicher-
heit weiter zu gewährleisten. Mit den 
zunehmenden Strassen stehen für an-
stehende Sanierungen der Seilbahnen 
aber keine Beiträge mehr zur Verfügung. 
Doppelerschliessungen werden von der 
öffentlichen Hand nicht subventioniert. 

Besitzer können Gesuch stellen
Laut Urs Braschler ist momentan bei 

einer Hand voll der rund 30 Kleinseil-
bahnen die Situation akut. Sofern es die 
Sicherheit erlaubt, hat man bisher nach 
Übergangslösungen gesucht. Eine ande-
re Option wäre, beim Regionalentwick-
lungsverband Nidwalden & Engelberg 
ein Gesuch zu stellen für ein zinsloses 
Darlehen aus Geldern der Neuen Re-
gionalpolitik (NRP) – sofern die Bahn-
betreiber nicht schon landwirtschaftli-
che Beiträge zur Strukturverbesserung 
erhalten. Allerdings gibts via NRP nur 
für die Infrastruktur Darlehen und kei-
ne Beiträge an den Betrieb. «Bedingung 
ist, dass die Bahn wirtschaftlich tragbar 
ist», erklärt Philipp Zumbühl, Direk-
tionssekretär der Volkswirtschaftsdirek-
tion.

MATTHIAS PIAZZA
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

«Solche Klein
seilbahnen sind 

Kulturgut und muss 
man erhalten.»
NIKLAUS REINHARD, 

GENOSSENSCHAFT DALLENWIL-
WIESENBERG-BAHN 

Alois Odermatt bei der Bergstation der Seilbahn auf die Alp Sinsgäu.
 Bild Matthias Piazza

Uri: Landrätin fühlt 
Puls der Regierung
VORSTOSS map. Auch im Kanton Uri 

ist das Thema aktuell. Die Ander-
matter CVP-Landrätin Frieda Stef-
fen fordert in einem Vorstoss, dass 
der Kanton zu den Seilbahnen 
Sorge trägt. Wegen der steigenden 
Anforderungen des Bundes an die 
Sicherheit und den Unterhalt er-
gäben sich immer häufiger finan-
zielle Engpässe. Sie will wissen, ob 
die Bahnen mit Geldern aus der 
Neuen Regionalpolitik oder ande-
ren finanziellen Mitteln unterstützt 
werden können.


